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Deutschschweizerischer Sprachverein (Bund von Sprachfreunden
zur Pflege der deutschen Muttersprache)
Obmann: Dr. Hermann Villiger
Sitz und Geschäftsstelle: Apenstraße 7, 6004 Luzern
Werner Frick, Dr. Kurt Meyer, Dr. Alfons Müller. Anschrift:
Schriftleitung des «Sprachspiegels», Alpenstraße 7, 6004 Luzern
Geschäftsstelle des Sprachvereins, Alpenstraße 7, 6004 Luzern,
Telefon (041) 511910

(jährlich sechs Hefte) 45 Fr., auch im Ausland; für Studenten
und Lehrlinge 23 Fr.; Einzelheft 7,50 Fr. bzw 4 Fr.

Zahlungen sind auf die Postscheckrechnung 80-390-3,
Deutschschweizerischer Sprachverein (DSSV), Luzern, zu leisten.
Sowohl Mitgliedschaft wie auch Bezug können nur auf Jahresende

gekündigt werden.

Geschäftsstelle des Sprachvereins, Alpenstraße 7, 6004 Luzern
Maihof Druck AG, Maihofstraße 76, Postfach, 6002 Luzern, Telefon

(041) 36 33 33

Beiträge, die in das Gebiet der Zeitschrift fallen, sind willkommen.

Gezeichnete Beiträge stimmen nicht immer mit den Auffassungen

der Schriftleitung und des Sprachvereins überein. Nachdruck

ist nur mit Quellenangabe gestattet.

Sprachauskunft Beratung in Zweifelsfällen und Textbearbeitung. Dienst¬
leistungsbetrieb des Deutschschweizerischen Sprachvereins,
Alpenstraße 7, 6004 Luzern, Telefon (041) 51 59 78, Postscheckrechnung

60-3260-4. Dienststunden: 8 bis 12 Uhr, jeweils an
den Vormittagen von Dienstag bis Freitag.
Die Sprachauskunft erteilt auch Auskunft über die Bedeutung
und Herkunft von Familiennamen. Die schriftlichen Anfragen
sollen alle bereits bekannten Angaben zum Namen enthalten.
Die Preise betragen je nach Arbeitsaufwand für Mitglieder
60 bis 80 Franken, für Bezieher 70 bis 90 Franken, für
Außenstehende 80 bis 100 Franken.


	[Impressum]

